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REPUBL·IK ÖST-ERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

GZ 603. 363/47-V/1/96 

An alle 
Bundesministerien, 
alle Ämter der 
Landesregierungen, 
die Verbindungsstelle der 
Bundesländer beim Amt 

/ Art., 
v ·. ' , ) r A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 
Telex 1370-900 Telefax 531 15/2699 
DVR: 0000019 

der 
den 
den 

Niederösterreichischen Landesregierung, 
Österreichischen Gemeindebund und ' �� -------------t�-------
Österreichischen Städtebund L., e set zen w u r 

Betrifft: Konsultationsmechanismus; 
Ermächtigungsgesetz 

,�:' ."id.et:l2G�19 .(7 l atun�.qd1_�_ reb 
I Verteih.� 11 ' 1-.2,9 6 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt den Entwurf 

einer Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den 

Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen 

künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften: Der Text 

dieser Vereinbarung wurde in der Landeshauptmännerkonferenz am 

13.11.1996 akkordiert. Ferner wird der Entwurf eines 

Bundesverfassungsgesetzes über Ermächtigungen des 

Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen 

Städtebundes mit der Bitte um Kenntnisnahme und allfällige 

Stellungnahme bis zum 

4. Dezember 1996 

ü;bermittelt. 
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Es wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zur Verfügung zu stellen. 

e Richtigkeit 
sfertigun : 

19. November 1996 
Für den Bundeskanzler: 

OKRESEK 

.. 
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Entwurf 

. "Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern 
� 

18.11.1996 

20.00 Uhr 

und den Gemeinden über einen 

Konsultationsmechanismus und einen 

künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, und die Länder 

Burgenland, 

Kärnten, 

Niederösterreich, 

Oberösterreich, 

Salzburg, 

Steiermark, 

Tirol, 

Vorarlberg und 

Wien, 

jeweils vertreten durch den Landeshauptmann, 

sowie die Gemeinden, vertreten durch den Österreichischen 

Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, 

sind - gestützt auf das Bundesverfassungsgesetz über 

Ermächtigungen des Österreichischen Gemeindebundes und des 

Österreichischen Städtebundes - übereingekommen, die 

nachstehende Vereinbarung zu schließen: 

Artikel 1 

(1) Gesetzesentwürfe der Bundesministerien, Gesetzesvorschläge 

der Bundesregierung und beschlußreife Entwürfe für solche, 

Initiativanträge, Berichte der Ausschüsse des Nationalrates 

über Gesetzesvorhaben sowie beschlossene Abänderungsanträge 

in zweiter Lesung und beschlußreife Verordnungsentwürfe der 

Bundesregierung oder einzelner Bundesminister, werden den 
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Ämtern der Landesregierungen und der Verbindungsstelle der 

Bundesländer, dem Österreichischen Gemeindebund und dem 

Österreichischen Städtebund übermittelt. 

(2) Gesetzesentwürfe der Ämter der Landesregierungen, 

Gesetzesvorschläge einer Landesregierung und beschlußreife 

Entwürfe für solche, Initiativanträge, Berichte der 

Ausschüsse eines Landtages über Gesetzesvorhaben sowie 

beschlossene Abänderungsanträge in zweiter Lesung und 

beschlußreife Verordnungsentwürfe einer Landesregierung, 

eines Mitgliedes einer Landesregierung oder des 

Landeshauptmannes in mittelbarer Bundesverwaltung werden 

dem Bund (Bundeskanzleramt), dem Österreichischen 

Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund 

übermittelt. 

(3) In die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Vorhaben 

ist eine Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

aufzunehmen, die den von den Vertragspartnern 

einvernehmlich zu erarbeitenden und vom Bundesminister für 

Finanzen zu erlassenden Richtlinien gemäß § 14 Abs. 5 

Bundeshaushaltsgesetz entspricht. 

(4) Die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Vorhaben sind 

zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist zu 

übermitteln. Diese Frist darf, gerechnet ab Zustellung, 

nicht unterschreiten: 

1. bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen: vier Wochen; 

2. bei Regierungsvorlagen: eine Woche; 

3. bei parlamentarischen Anträgen: drei Arbeitstage. 

Artikel 2 

(1) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Finanzen, 

ein Land, der Österreichische Gemeindebund oder der 

Österreichische Städtebund können in den im Abs. 2 
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angeführten Fällen verlangen, daß in einem 

Konsultationsgremium Verhandlungen über die durch ein 

Vorhaben gemäß Art. 1 im Fall seiner Verwirklichung für den 

Antragsteller zusätzlich verursachten finanziellen 

Ausgaben, einschließlich zusätzlicher Personalkosten, 

aufgenommen werden. 

(2) Ein solches Verlangen kann innerhalb der gemäß Art. 1 

Abs. 4 gewährten Frist gestellt werden: 

1. Bei Gesetzesentwürfen oder bei beschlußreifen 

Verordnungsentwürfen; 

2. bei beschlußreifen Entwürfen für Gesetzesvorschläge der 

Bundesregierung oder einer Landesregierung, sofern sie 

von den nach Z 1 übermittelten Gesetzesentwürfen 

abweichen; 

3. bei Ausschußberichten und beschlossenen 

Abänderungsanträgen in zweiter Lesung, sofern sie nicht 

mit einem Entwurf nach Z 2 übereinstimmen. 

Artikel 3 

(1) Dem Konsultationsgremium gehören an : 

1. Bei Vorhaben des Bundes : 

a) Der Bundeskanzler und der Vizekanzler, die jeweils 

durch einen Bundesminister oder Staatssekretär 

vertreten sein können, sowie der Bundesminister für 

Finanzen, 

b) drei von den Ländern einvernehmlich namhaft zu 

machende Landesregierungsmitglieder sowie 

c) je ein Vertreter des Österreichischen 

Gemeindebundes und des Österreichischen 

Städtebundes; 

2. bei Vorhaben eines Landes: 
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a) drei Landesregierungsmitglieder desjenigen Landes, 

dem das rechtsetzende Organ angehört, 

b) der Bundeskanzler, der Vizekanzler und der 

Bundesminister für Finanzen oder je ein von diesen 

entsandter Vertreter 

sowie 

c) je ein von den Landesverbänden des Österreichischen 

Gemeindebundes und des Österreichischen 

Städtebundes namhaft zu machendes Mitglied. 

(2) Im Fall von Einwänden gegen ein Vorhaben des Bundes führt 

der Bundeskanzler oder ein von ihm namhaft gemachter 

Vertreter, im Fall von Einwänden gegen ein Vorhaben eines 

Landes ein Landesregierungsmitglied den Vorsitz. 

Artikel 4 

(1) Wurde die Aufnahme von Verhandlungen im 

Konsultationsgremium verlangt, so ist dieses zu 

konstituieren und hiezu vom Vorsitzenden unverzüglich 

einzuberufen. 

(2) Wird keine Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb der 

genannten Frist gegeben oder kommt im Konsultationsgremium 

ein Einvernehmen über eine Empfehlung betreffend die 

Kostentragung durch die Gebietskörperschaften nicht 

zustande oder werden Empfehlungen des Konsultationsgremiums 

nicht abgewartet oder wird ihnen nicht Rechnung getragen, 

so ist ein Ersatz der durch die Verwirklichung des 

Vorhabens zusätzlich verursachten finanziellen Ausgaben zu 

leisten. Die Ersatzpflicht trifft jene Gebietskörperschaft, 

der das Organ angehört, welches das Gesetz oder die 

Verordnung erlassen hat. Bei Verordnungen des 

Landeshauptmanns in mittelbarer Bundesverwaltung trifft die 

Ersatzpflicht den Bund, sofern diese Verordnung auf Grund 

einer Weisung der Bundesregierung oder des zuständigen 

Bundesministers im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen ergangen ist. Im Falle einer Einigung im 
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Konsultationsgremium lediglich darüber, wer die 

finanziellen Ausgaben zu tragen hat, sind jene zusätzlichen 

finanziellen Ausgaben zu ersetzen, die in der Darstellung 

gemäß Art. 1 Abs. 3 ausgewiesen wurden. Im Falle einer 

Einigung über die Höhe der zu ersetzenden finanziellen 

Ausgaben und deren Tragung ist diese Einigung maßgeblich. 

Für den Fall, daß im Konsultationsgremium eine Einigung 

nicht erzielt wird, sowie in den übrigen Fällen sind nur 

tatsächlich entstandene zusätzliche finanzielle Ausgaben 

über Prüfung durch die jeweiligen Vertragspartner zu 

ersetzen, soweit sie einer sparsamen, wirtschaftlichen und 

zweckmäßigen Vollziehung entsprechen. Im Streitfall 

entscheidet der Verfassungsgerichtshof nach Art. 137 B-VG. 

(3) Die abzugeltenden zusätzlichen finanziellen Ausgaben sind 

bei den Verhandlungen über die nächste 

Finanzausgleichsperiode als bestehende Verpflichtungen 

einvernehmlich einzubinden. 

(4) Auf den Ausgabenersatz sind die Auswirkungen rechtsetzender 

Maßnahmen, die bei der belasteten Gebietskörperschaft seit 

dem Inkrafttreten des Konsultationsmechanismus Einsparungen 

oder zusätzliche Einnahmen bewirkt haben, anzurechnen. 

(5) Für den Fall, daß die gemäß Art. 1 Abs. 3 dargestellten 

jährlichen finanziellen Auswirkungen eines Vorhabens bei 

Vorhaben des Bundes 0,1 v. T. der Ertragsanteile aller 

Länder und Gemeinden gemäß dem Bundesvoranschlag des 

laufenden Jahres, bei Vorhaben eines Landes 0,25 v.T. der 

Ertragsanteile aller Gemeinden dieses Landes, wie sie sich 

auf Grund der Abrechnung nach § 11 Abs. 2 

Finanzausgleichsgesetz des Vorjahres ergeben, nicht 

überschreiten, bleibt es bei den bestehenden Regelungen 

über die Kostentragung. 

Artikel 5 

(1) Diese Vereinbarung gilt nicht für rechtsetzende Maßnahmen, 

die 

104/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7 von 12

www.parlament.gv.at



6 

1. eine Gebietskörperschaft auf Grund zwingender 

Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu setzen 

verpflichtet ist, oder 

2. die Gebietskörperschaften in ihrer Eigenschaft als 

Träger von Privat rechten so wie jeden anderen 

Rechtsträger treffen oder 

3. auf dem Gebiet des Abgabenrechts und des 

Finanzausgleichs getroffen werden. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 1 unterliegen rechtsetzende 

Maßnahmen dieser Vereinbarung, soweit sie zur Gänze oder 

teilweise über die verpflichtende Umsetzung zwingender 

Vorschriften des Gemeinschaftsrechtes hinausgehen. 

Artikel 6 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, unverzüglich nach 

der Einigung über die gemeinschaftsrechtlichen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Verstärkung der Haushaltsdisziplin der 

Mitgliedstaaten gemäß Art. 103 und Art. 1 04c EG-Vertrag und 

spätestens bis 31. Dezember 1998 gemäß dem 

Bundesverfassungsgesetz über Ermächtigungen des 

Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen 

Städtebundes eine Vereinbarung betreffend einen 

"österreichischen Stabilitätspakt" zu schließen. 

(2) Diese Vereinbarung hat auch einvernehmlich die Schaffung 

einer bundesverfassungsgesetzlichen Regelung über die 

Auf teilung der Lasten auf Bund, Länder und Gemeinden zu 

enthalten, die aus allfälligen Sanktionen gegen Österreich 

im Sinne des Art. 104c Abs. 9 bis 11 EG-Vertrag 

resultieren. 

• 

104/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)8 von 12

www.parlament.gv.at



• 

7 

Artikel 7 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft, wenn 

die Voraussetzungen nach Z 1 und 2 gegeben sind, sonst 

einen Monat nach Ablauf des Tages, an dem 

1. die nach den Landesverfassungen erforderlichen 

Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind und 

beim Bundeskanzleramt die Mitteilungen der Länder 

darüber vorliegen sowie 

2. die nach der Bundesverfassung erforderlichen 

Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

(2) Das Bundeskanzleramt wird den Ländern und Gemeinden die 

Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 sowie den Tag des 

Inkrafttretens der Vereinbarung mitteilen. 

Artikel 8 

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Die 

Urschrift wird beim Bundeskanzleramt hinterlegt. Dieses hat 

allen Vertragspartnern beglaubigte Abschriften der Vereinbarung 

zu übermitteln. 

Artikel 9 

Der Bund, jedes Land und die Gemeinden, diese vertreten durch 

den Österreichischen Gemeindebund und den Österreichischen 

Städtebund, können diese Vereinbarung schriftlich kündigen. In 
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diesem Fall tritt die Vereinbarung mit dem ersten Tag des 

vierten der Absendung des Kündigungsschreibens folgenden Monats 

außer Kraft. 

Geschehen zu Wien, am . . . . . . . . . .  *) 

*) Seitens des Bundes kommt der Abschluß der Vereinbarung nur in Betracht, wenn auf politischer 

Ebene eine Vereinbarung über ihre Kündigung für den Fall des Nichtzustandekommens eines 

Stabilitätspaktes bis zum 31. Dezember 1998 abgeschlossen wird. 

• 
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11. 11. 1996 

Bundesverfassungsgesetz 

über Ermächtigungen des Österreichischen Gemeindebundes 
und des Österreichischen Städtebundes 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Der Österreichische Gemeindebund und der Österreichische 

Städtebund sind ermächtigt, namens der Gemeinden mit dem Bund 

und den Ländern die Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern 

und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen 

künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften sowie die 

Vereinbarung über diesen Stabilitätspakt selbst abzuschließen. 

Soweit die Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern 

geschlossen werden, gründen sie sich auf Art. ISa B-VG. 

Artikel 2 

Die den Gemeinden aus der in Artikel 1 genannten Vereinbarung 

zustehenden vermögensrechtlichen Ansprüche können namens der 

Gemeinden auch vom Österreichischen Gemeindebund oder vom 

Österreichischen Städtebund nach Art. 137 B-VG geltend gemacht 

werden. 

Artikel 3 

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt gleichzeitig mit den 

in Art. 1 genannten Vereinbarungen außer Kraft. 
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(2) Für anhängige Verfahren nach Art. 2 bleibt die 

Vertretungsbefugnis des Österreichischen Gemeindebundes und des 

Österreichischen Städtebundes auch im Fall des 

Außerkrafttretens dieses Bundesverfassungsgesetzes bis zum 

Abschluß der Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof aufrecht. 

Artikel 4 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die 

Bundesregierung betraut. 

/ 
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